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1 Einleitung

Das Raumliche Entwicklungskonzept (REK) ist ein Instrument zur Steuerung der mittel- und lang-
fristigen Entwicklung von Ottenbach. Der Gemeinderat kann es als behdrdenverbindlich erklaren.
Es halt die gemeinsame Vision von Bevélkerung und Gemeinde fiir die anzustrebende Entwicklung
von Bebauung, Freirdumen und Verkehr fest. Die Leitlinien und Stossrichtungen des REK dienen
als Grundlage flir nachfolgende raumrelevante Prozesse, wie beispielsweise die Revision des Zo-
nenplans und der Bau- und Zonenordnung, die Uberarbeitung des kommunalen Verkehrsrichtplans
oder das Leitbild Biodiversitat. In Abbildung 1 ist die Einbettung des REK Ottenbach in die ver-
schiedenen Planungsebenen und -instrumente ersichtlich.

strategisch behdrdenverbindlich grundeigentimerverbindlich

Kantonales
Kantonale Ebene Raumordnungskonzept Kantonaler Richtplan

regionales
Regionale Ebene Raumordnungskonzept Regionaler Richtplan
(Regio-ROK)
kommunalgs Kommunaler Richtplan Kommunale Nutzungsplanung
Kemmunale Ebene Raumentwicklungs- (Verkehrsrichtplan) (Zonenplan, BZO)
konzept (REK) ¢

raumliche Konkretisierung, Zunahme Verbindlichkeit

Abbildung 1: Einbettung des REK Ottenbach in die verschiedenen Planungsebenen und -instrumente

Als Grundlage fiir das REK dienen einerseits die raumplanerischen Rahmenbedingungen, wie Bun-
desinventare, kantonale und regionale Richtplanung oder kantonale Schutzinventare und eine
Dorf- und Quartieranalyse. Dadurch wird das REK auf die Gbergeordneten Vorgaben abgestimmt.
Andererseits sind die Resultate aus verschiedenen friheren partizipativen Prozessen — die Agenda
«Labigs Ottebach» von 2002, die Zukunftswerkstatt von 2018, das Altersleitbild von 2021 - ein-
geflossen.

Das REK befasst sich aufgrund der Dringlichkeiten und Umsetzungsmadglichkeiten primar mit dem
Siedlungsgebiet und nur punktuell mit dem Raum ausserhalb davon.

Im Rahmen der REK-Erarbeitung hatte die Bevolkerung die Méglichkeiten, sich an einer Online-Be-
volkerungsumfrage, an einem Workshop sowie an der E-Mitwirkung zu beteiligen. Die daraus ent-
standenen Ergebnisse sind ebenfalls in die Vision und Strategie eingeflossen. Damit ist das REK in
der Bevolkerung abgestiitzt und erhalt eine hohe Legitimitat.

Die Herleitung des REK-Textes (Kap. 2 und 3) und der REK-Karte sowie der Projektablauf sind im
Begleitbericht zum REK dokumentiert.
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i.....0 Dorfzentrum X
Entwicklungsgebiet \
Pragender Siedlungsrand . :
Abbildung 2: Regionaler Richtplan: Auszug aus Abbildung 3: Bevilkerungsworkshop vom 23. No-
der Abb. 2.6 «Entwicklungsvorgaben» im Richt- vember 2024
plantext

Zonenplananderungen

Verkehrsrichtplan

BZO-Teilrevision

private Initiativen

Abbildung 4: Skizze Prozessauslésung durch REK

> g pW Ingenieure fiir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A. Seite 4



} Gemeinde Ottenbach - Raumliches Entwicklungskonzept - REK Ottenbach 2040 Bericht

2 Vision

2.1 Vision - Zielbild 2040

Die Vision fasst im Sinne eines Zielbildes zusammen, wie die Gemeinde Ottenbach im Jahr 2040
aussehen soll. Es halt die zentralen Werte fest und beschreibt, welche Entwicklungsziele in den
nachsten 15 Jahren und dariiber hinaus erreicht werden sollen.

Zielbild 2040

Ottenbach ist ein schdnes, wohnliches, landliches und gut erreichbares Dorf. Es zeichnet sich
durch eine ausgepragte Durchgriinung und eine vielféltige umgebende Kultur- und Naturland-
schaft aus, welche in erster Linie landwirtschaftlich gepragt ist, aber auch der Naherholung
dient. Das Ortsbild ist gepflegt, Neubauten fligen sich gut in die Umgebung ein und charakteris-
tische Merkmale sind erhalten geblieben. Die hohe Lebensqualitédt und das aktive Dorfleben
wird von den Ottenbacherinnen und Ottenbachern sehr geschatzt.

Mit einer gut gesteuerten Weiterentwicklung der Nutzungsreserven ist die Attraktivitat fir Fa-
milien sowie Kleinhaushalte von jingeren und éalteren Personen gestiegen und es besteht Raum
fur die Erhaltung des lokalen Gewerbes. Durch die Neugestaltung des Zentrums und die Umge-
staltung der Affolternstrasse sind im Zentrum von Ottenbach neue Begegnungsorte und Dienst-
leistungsangebote entstanden. Gezielte Massnahmen haben dazu beigetragen, dass der Sied-
lungsraum qualitdtsvoll und auf die Herausforderungen des Klimawandels angepasst gestaltet
ist.

2.2 Leitsatze

Das Zielbild 2040 lasst sich mit folgenden Leitsatzen erreichen:

Leitsatz 1: Neben einem geringen bis massigen Bevolkerungswachstum wird vor allem das Po-
tential der qualitativen Dorfentwicklung ausgeschoépft.

Leitsatz 2: Die Gemeinde verfolgt in den bezeichneten Schwerpunktgebieten gezielt die ange-
strebte Entwicklung.

Leitsatz 3: Die Gemeinde stdsst auf den gemeindeeigenen Grundstliicken Prozesse zur Realisie-
rung von preisginstigem Wohnraum im Alter und von weiteren Nutzungen im 6ffentlichen Inte-
resse an und unterstiitzt Prozesse zur Realisierung von preisgltinstigem Wohnraum im Alter und
/ oder fur Familien auf Drittgrundstiicken.

Leitsatz 4: Die Freirdume innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes werden weiterentwi-
ckelt.

Leitsatz 5: Die Gemeinde unterstlitzt im Rahmen ihrer Méglichkeiten Angebote, welche zu ei-
nem aktiven Dorfleben beitragen.

Leitsatz 6: Das Strassen- und Wegnetz und das Angebot des Offentlichen Verkehrs ist auf die
kinftige Entwicklung von Ottenbach abgestimmt.

’ Ingenieure flir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A. Seite b
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>

3 Strategie fiir die Raumliche Entwicklung

Die Strategie beschreibt, wie das Zielbild 2040 erreicht werden soll. Sie konkretisiert die Leitsatze
und setzt sich aus den einzelnen Stossrichtungen zusammen.

3.1 Quantitative und qualitative Dorfentwicklung

Leitsatz 1: Neben einem geringen bis méassigen Bevoélkerungswachstum wird vor allem das Po-
tential der qualitativen Dorfentwicklung ausgeschopft.

Von den Gbergeordneten raumplanerischen Vorgaben (kantonaler und regionaler Richtplan) her
steht die Gemeinde Ottenbach nicht unter Druck, Bevélkerungswachstum aufnehmen und hierzu
eine aktive Innenentwicklung und Verdichtung betreiben zu missen — im Gegenteil, die Entwick-
lung soll méglichst zurlGickhaltend erfolgen. Es sind nur Potentiale innerhalb der bestehenden
Bauzone im Einzugsbereich des 6ffentlichen Verkehrs zu aktivieren und der Bauzonenverbrauch ist
zu verringern. Das Regionale Raumordnungskonzept (Regio-ROK) sieht fiir Ottenbach eine geringe
Nutzungsdichte von 50 - 100 Einwohnenden oder Arbeitsplatzen pro Hektare Bauzone vor. Die
bestehenden Dichten sind mehrheitlich beizubehalten.

Wachstum und Verdichtung sollen nur in den bezeichneten Schwerpunktgebieten (Kap. 3.2) aktiv
verfolgt werden. Ansonsten soll eine bauliche Erneuerung erfolgen, welche eigendynamisch und
laufend Uber das ganze Dorfgebiet zerstreut in einem gemachlichen, fir die Gemeinde angemesse-
nen Rhythmus stattfindet. Entsprechend dem Regionalen Richtplan stehen die massvolle, der orts-
baulichen Situation angemessene Erganzung, Erneuerung und Verdichtung des bebauten Gebiets
sowie der respektvolle Umgang mit identitatsstiftenden Strukturen und landschaftlichen Gegeben-
heiten im Vordergrund. Der Fokus fir die Weiterentwicklung des Dorfes liegt deshalb weniger auf
der quantitativen und viel mehr auf der qualitativen Ebene.

Die Bevolkerung akzeptiert oder wiinscht geméss der durchgefiihrten Umfrage (s. Kap. 3.3 im Be-
gleitbericht ein geringes (+ 200 bis 400 Personen) bis méassiges Wachstum (+ 400 bis 800 Per-
sonen) in den nachsten 15 Jahren. Der regionale Richtplan prognostiziert fir Ottenbach ca. 3'400
Einwohnende im Jahr 2040, was einem Plus von ca. 450 Einwohnenden' und damit einem massi-
gen Wachstum entspricht. Da die regionale Prognose wesentlich héher liegt als die kantonale, und
weil zur Wahrung der Qualitadten des Knonaueramts eine langsamere Entwicklung klar erwiinscht
ist und angestrebt wird, kann ein geringes bis méssiges Bevélkerungswachstum bis ins Jahr 2040
als realistisches Ziel fir Ottenbach gewertet werden.

Stossrichtung 1.1 Wachstum: Es wird ein geringes bis massiges Bevélkerungswachstum
(+400 bis 800 Personen) angestrebt. Ausserhalb der Schwerpunktgebiete flr Entwicklungen
soll dieses wie bis anhin eigendynamisch, ohne Férderung durch die Gemeinde, erfolgen.

Stossrichtung 1.2 Ortsbild: Das Dorf soll durch die Aufwertung des Ortsbildes und von Freirau-
men - insbesondere Bachen - weiter an Attraktivitat gewinnen. Die Zentrumsgestaltung und die
Umgestaltung der Affolternstrasse dienen als Initialziindung fir die Aufwertung.

Stossrichtung 1.3 Architektur: Die Gemeinde setzt sich im Rahmen von Bauvorhaben und Ge-
staltungsplanen fir die architektonische Qualitat in Wohn- und Gewerbezonen ein. In den Kern-
zonen achtet sie darauf, dass sich Neubauten gut in die Umgebung einfligen und charakteristi-
sche Merkmale erhalten bleiben.

! bezogen auf den Bevélkerungsstand per 31.12.2024 von 2962 Einwohnenden
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Stossrichtung 1.4 Aufzonungen: Die Gemeinde strebt Aufzonungen nicht aktiv an. Aufzonungs-
begehren prift sie bezliglich Zielsetzung, Flachengrésse, Abgrenzung, umgebender Zonierung,
Erschliessung, Topografie, Ortsbild, REK (Ziele, Leitsatze, Stossrichtungen), bestehender Parzel-
lierung und Bausubstanz u.a. Bei positiver Priifung verfolgt sie das Begehren - allenfalls unter
Anpassungen - weiter.

Abbld ng 5: charakteristisches Ortsbild; Lan- Abbi/dug : altes, schénes und erhaltenswertes
zenstrasse Gebédude; Klosterweg

Abbi/dun 7: ichtige Merkmale im Ortsbild; Res- Abbildung 8: schéner und erhaltenswerter Vorgar-
taurant Post und Haus Engel ten; Klosterweg

Abbildung 9: charakteristisches zweigeschossiges
Gebdude in der ersten Héuserzeile an der Affol-
ternstrasse
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3.2 Schwerpunktgebiete fiir Entwicklungen

Leitsatz 2: Die Gemeinde verfolgt in den bezeichneten Schwerpunktgebieten gezielt die ange-
strebte Entwicklung.

Die Schwerpunktgebiete umfassen die Reservezonen (= Kap. 3.2.1), bestimmte Quartiere (>
Kap. 3.2.2) und Bauzonenreserven (grossere uniiberbaute, eingezonte Flachen - Kap. 3.2.3).

3.2.1 Reservezonen

Der Regionale Richtplan nennt als eine Stossrichtung fir die Siedlungsentwicklung von Ottenbach
die Entwicklung der Reservezonen Briindler, Sandbuiel und Unterdorf. Das REK formuliert fiir diese
drei Reservezonen Stossrichtungen fir die Entwicklung. Es gilt der Grundsatz, dass vorrangig
zentrumsnahe Reserven (Briindler) entwickelt werden sollen, bevor Reserven am Siedlungsrand
(Unterdorf / Sandbliel) aktiviert werden. Die Reservezone Usserdorf befindet sich gemaéss kanto-
nalem Richtplan ausserhalb des Siedlungsgebiets und ist zuki{inftig der Landwirtschaft zuzuord-
nen.

\ \_~

-

-

A ‘\ ' $2 Sandbiiel

83 Unterdorf . A S

\

|

\

]

\
\
\l

S1 Briindler

-
e

OTTENBACH

\ S4 Usserdorf

Abbildung 10: Schwerpunktgebiete 1 - 4 / Reservezonen

Stossrichtungen fiir die Entwicklung der Reservezonen

Schwerpunktgebiet 1: Reservezone Briindler (einschliesslich Gebiet an unterer Isenbergstrasse)

Die Reservezone Briindler - zentrumsnah und als Insel mitten im Siedlungsgebiet - soll in den
nachsten 15 - 25 Jahren etappenweise - aber nicht unbedingt vollstédndig - der geeigneten Nut-
zung zugefliihrt werden. Die Gemeinde gibt eine Testplanung in Auftrag, welche aufzeigen soll:

= wie sich das Gebiet etappenweise entwickeln kénnte

= wie das Gebiet erschlossen wird

= ob der bestehende Obstgarten in die Entwicklung integriert werden kann
= welche Freirdume entstehen sollen

’ Ingenieure flir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A. Seite 8
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= welches Entwicklungspotential (Sanierung / Erweiterung / Ersatzbauten) die bestehenden
landwirtschaftlichen Bauten an der unteren Isenbergstrasse haben

Gestltzt auf das Resultat der Testplanung wird das Gebiet in Etappen eingezont und Uberbaut.
Bei den jeweiligen Zonenplanrevisionen ist eine Gestaltungsplanpflicht einzufiihren, welche si-
cherstellt, dass neben einer guten Siedlungs- und Freiraumqualitat sowie der Erschliessung
auch das gewilnschten Wohnraumangebot entsteht.

Schwerpunktgebiet 2: Reservezone Sandbiiel

Die Reservezone Sandbliel wird in den nachsten 15 Jahren nicht bendtigt, um das prognosti-
zierte Bevolkerungswachstum aufnehmen zu kénnen. Eine grossflachige Einzonung fir Wohn-
nutzung ist somit ausgeschlossen. Hingegen soll bei einer ndchsten Revision der Nutzungspla-
nung die Gewerbezone aus folgenden Griinden angemessen erweitert werden:

= Erweiterungsmaoglichkeit fiir den bestehenden Gewerbebetrieb im Sandbuel

= Verlagerung der nicht mehr nutzbaren und der unerschlossenen Gewerbezonenflache aus
dem Unterdorf (s. blaue Flache in der REK-Karte)

= allgemein vorhandene Nachfrage nach Gewerbeland

Zur Erreichung eines zusammenhangenden Siedlungsgebietes und Klarung des kiinftigen Sied-
lungsrandes sind die bereits Giberbauten Grundstiicke und die Grundstlicke angrenzend an die
Jonenstrasse in der Reservezone zu belassen. Nach der Uberbauung der zentrumsnahen Reser-
ven ist eine Umzonung erneut zu prifen.

Eine Teilflache am &usseren Siedlungsrand (s. REK-Karte) ist in der ndchsten Zonenplanrevision
der Landwirtschaftszone zuzuteilen, weil sie gemass kantonalem Richtplan nicht mehr Teil des
Siedlungsgebietes ist (s. Kap. 2.3.6 des Begleitberichts).

Schwerpunktgebiet 3: Reservezone Unterdorf

Eine Einzonung und Entwicklung der Reservezone im Unterdorf kann aufgrund der gegenwartig
ausreichenden Bauzonenkapazitat und der vorrangigen Entwicklung der Reservezone Brindler -
wenn (iberhaupt - erst nach 2040 erfolgen. Es ist nach der vollstandigen Einzonung und Uber-
bauung des Briindlers und einer allfalligen Umzonung und Uberbauung des Fuessmittli zu pri-
fen, ob die Reservezone Unterdorf teilweise oder vollstédndig ein- oder auszuzonen ist, und wel-
cher Nutzung sie im Fall einer Einzonung zuzufiihren ist.

Schwerpunktgebiet 4: Reservezone Usserdorf

Die Reservezone Usserdorf wird bei der nachsten Zonenplanrevision der kantonalen Landwirt-
schaftszone zugeteilt, weil sie gemass kantonalem Richtplan nicht mehr Teil des Siedlungsge-
bietes ist (s. Kap. 2.3.6 des Begleitberichts).

’ Ingenieure flir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A. Seite 9
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3.2.2 Weiterentwicklung der Quartiere

Sandbiielg
Steineren,
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Abbildung 11: Karte Quartiereinteilung (Quelle Ubersichtskarte: gisknonaueramt.ch)

Stidostlicher
Dorfteil

Wohn-, Misch- und Kernzonen

Aufgrund des Gebaudealters, des Uberbauungsstandes, der Nutzungsdichte, des Ausbaugrads
und der Struktur der Haushalte wurde das Entwicklungs- und Einwohnendenpotential (= Potential
fur zusatzliche Einwohnende) der einzelnen Quartiere ermittelt. Es hat sich gezeigt, dass in den
funf Quartieren Studler, Unterdorf/Haas-Areal, Rigiblick/UImenhof/Untermattli, Bachdolen, Fuess-
mattli/Geeren (s. Abbildung 11) die gemass Richtplan geforderte Dichte von 50 Personen pro Hek-
tare (Pers./ha) bereits erreicht ist. Im Quartier Stiidler liegt die Nutzungsdichte in der Wohn- und
Gewerbezone bei Uber 80 Pers./ha. Im Quartier Unterdorf/Haas-Areal befinden sich Neubauten
und ein Denkmalschutzobjekt. Es besteht kein Einwohnendenpotential, ausser nach einer allfalli-
gen Umzonung. Die Quartiere Bachdolen und Fussmattli/Geeren sind mehrheitlich Neubauquar-
tiere, in welchen der Zielwert fir die Dichte bereits erreicht wird. Im Quartier Rigiblick, Ulmenhof,
Untermatteli ist mit 48 Pers./ha die geforderte Nutzungsdichte ebenfalls nahezu erreicht.

Das grosste Einwohnendenpotential besteht in den Quartieren Zentrum/Ortskern und stdéstlicher
Dorfteil (s. Abbildung 11). Diese beiden Quartiere unterliegen gegenwartig einer langsamen Trans-
formation, weshalb nicht damit gerechnet werden kann, dass die vollen Einwohnerpotentiale von
schatzungsweise + 490 Einwohnenden (Quartier Zentrum/Ortskern) und + 250 Einwohnenden
(stiddstlicher Dorfteil) im Planungshorizont bis 2040 erreicht werden. Aufgrund der Durchmi-
schung von alten und neuen Bauten und der teilweise kleinteiligen Parzellenstruktur ist im Orts-
kern mit einer langsamen Entwicklung zu rechnen. Im stiddstlichen Dorfteil sind ebenfalls eine
kleinteilige Parzellenstruktur sowie die dezentrale Lage und die vielen Einfamilienhauser verant-
wortlich fir eine langsame Transformation. Damit die Bauzonen das prognostizierte Bevolkerungs-
wachstum von + 450 Einwohnenden bis ins Jahr 2040 aufnehmen kdnnen, braucht es neben der
laufenden Weiterentwicklung der Quartiere Zentrum/Ortskern und sidd&stlicher Dorfteil eine Ent-
wicklung im Gebiet Schmittenacher und im Gebiet Briindler. Die Reservezone Briindler eignet sich
bei einer Einzonung fir preisginstigen Familien- und Alterswohnraum. Angestossen durch die

’ Ingenieure flir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A. Seite 10
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Zentrumsentwicklung, die Umgestaltung der Affolternstrasse und die Entwicklung im Gebiet
Brindler soll zudem eine Weiterentwicklung in den angrenzenden Schwerpunktgebieten Dorfzent-
rum/Affolternstrasse und Lanzen (s. Abbildung 11) stattfinden, welche die Gemeinde aktiv ver-
folgt.

Gewerbezonen

Das Gewerbegebiet Stidler ist vollstandig Uberbaut. Im angrenzenden Wohn- und Gewerbegebiet
Meiholz/Hobacher/Lieni besteht ebenfalls kein Entwicklungspotential fir Gewerbebetriebe. Hier
stellt sich die Frage, ob die Nutzungen Gewerbe und Wohnen entflochten werden sollen. Dies ist
in einer ndchsten Zonenplanrevision zu prifen.

Es ist ein Anliegen des Gewerbevereins, dass eine Umlegung von Gewerbeflachen an verkehrs-
glnstige Lagen erfolgt. Die unbebauten, durch den Autobahnzubringer zerschnittenen Restflachen
der Gewerbezonen im Gebiet Unterdorf sind so umzulagern, dass sie sinnvoll erschlossen und
Uberbaut werden kénnen und dadurch der Bedarf an Gewerbeland gedeckt werden kann. Ein Be-
darf besteht, weil sich vorhandene Gewerbebetriebe vergréssern méchten oder nicht mehr ins
Zentrum passen. Aufgrund der Larm- und Erschliessungsthematik eignet sich das Gebiet entlang
der Jonenstrasse (innerhalb der Reservezone Sandbiel) oder das Gebiet an der Rickenba-
cherstrasse (zwischen Hausnummer 6 und 20). Letzteres liegt in der Landwirtschaftszone und
ausserhalb des Siedlungsgebiets gemass kantonalem Richtplan. Der Gemeinderat setzt sich beim
Kanton daflr ein, dass das Siedlungsgebiet im kantonalen Richtplan entsprechend angepasst
wird, damit die Gewerbeflachen vom Unterdorf an die Rickenbacherstrasse verlegt werden kon-
nen.

Weiler Rickenbach

Der Weiler Rickenbach liegt in der Landwirtschaftszone. Die Nutzung und Bebauung ist im Offent-
lichen Gestaltungsplan von 1994 geregelt. Dieser erlaubt die Erweiterung der bestehenden Haupt-
gebaude bis max. 30 % der anrechenbaren Geschossflachen in Form von Anbauten. Neubauten
sind nur auf einem Grundstlick zuldssig. Damit sind der Entwicklung des Weilers enge Grenzen
gesetzt und es wird deshalb auf die Formulierung einer Stossrichtung im REK verzichtet. Der Ge-
staltungsplan dient in erster Linie dazu, dass die bestehenden Gebdude weiterhin genutzt werden
dirfen. Nordlich angrenzend an den Weiler Rickenbach liegt ein Materialabbaugebiet. Der Abbau
ist im Kantonalen Gestaltungsplan «Areal Milibach» geregelt.
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Stossrichtungen fiir die Weiterentwicklung der Quartiere

= -~
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1S7 Haas - Areal orensach

Abbildung 12: Schwerpunktgebiete 5 - 7 / Weiterentwicklung Quartiere

Schwerpunktgebiet 5: Dorfzentrum und Affolternstrasse

= Anstoss und Unterstlitzung zur Verlagerung nicht passender Gewerbebetriebe in die neu zu
schaffende Gewerbezone an der Rickenbacherstrasse

= Erlass einer Gestaltungsplanpflicht tber das freiwerdende Areal (inkl. allenfalls weiterer Um-
gebung)

= Entwicklung des Areals Restaurant Post

= Ersatzbau auf dem Grundstlick «Alte Post» (im Eigentum der Gemeinde) und Anstoss zur Sa-
nierung renovationsbedurftiger privater Liegenschaften entlang der Affolternstrasse, mittels
Informationsveranstaltung mit allfalligem Beizug einer Immobilienfachperson

= |m Zuge der Umgestaltung Affolternstrasse Dialog mit Grundeigentiimerschaften Uber Ent-
fernung Einfriedigungen und Baumpflanzungen im Grenzbereich Strassenraum/Privatgrund-
stlicke (fir Strassenraumgestaltung und Klimawirkung)

= entlang der Affolternstrasse Erhalt der Gebaudestruktur in der ersten Bautiefe und Verdich-
tung in der zweiten Bautiefe

Schwerpunktgebiet 6: Gebiet Lanzen (Kernzone zwischen Lanzenweg und Reservezone Unter-
dorf)

=  Durchflihrung von Diskussionsplattformen und nachfolgenden bilateralen Gesprachen mit
den Grundeigentimerschaften des Schwerpunktgebiets, um die Entwicklung des Gebiets zu
klaren (Erhalt / Sanierung / Ersatz von Gebauden; vollstédndige Erschliessung u.a.). Initiiert
durch die Gemeinde mit Unterstlitzung von Immobilienexperten (fir Gebdude) und Planungs-
blro (fur Erschliessung)
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Schwerpunktgebiet 7: Haas-Areal

= Umzonung (genaue Abgrenzung noch festzulegen) in eine Quartiererhaltungszone, um mit-
tels Zulassung eines Wohnanteils eine wirtschaftlich tragbare Sanierung und Erhalt der denk-
malgeschiitzten Gebaude zu ermdglichen

= Umlagerung der restlichen Gewerbezonenflache in die neu zu schaffende Gewerbezone an
der Rickenbacherstrasse oder in das Schwerpunktgebiet Sandbliel; Zuteilung der entspre-
chenden Fléche an die kantonale Landwirtschaftszone

= Ausleitung (Einstellung) des sistierten Quartierplanverfahrens Unterdorf

Stossrichtungen fiir die Weiterentwicklung des Gewerbes:

= |Im Gebiet Sandbulel wird die Gewerbezone entlang der Jonenstrasse erweitert, um die Er-
weiterung des bestehenden Garagenbetriebes zu ermdglichen. Hierzu wird die nicht mehr
nutzbare Gewerbezonenflache aus dem Unterdorf hierhin umgelagert.

= Entlang der Rickenbacherstrasse (zwischen den Hausnummern 6 und 20) wird ein neues Ge-
werbegebiet angestrebt. Der Gemeinderat setzt sich dafiir ein, dass die entsprechende
Grundlage im kantonalen Richtplan geschaffen wird.

= Das Gewerbegebiet Stldler ist zu erhalten.

= In der Mischzone Meiholz/Hobacher/Lieni ist in der ndchsten Zonenplanrevision die Entflech-
tung von Wohnen und Gewerbe zu priifen.

Abbildung 13: Dorfzentrum / Affo/terns}sse; Abbi/u 14: Dorfzentrum / Affolternstrasse;
Potential zur Aufwertung durch Entfernung von Potential zur Aufwertung durch Sanierung Liegen-
nicht charakteristischen Einfriedungen nutzen schaften nutzen

Abbi/ug 15: Lanz;//stand/ge Ersc//esung Abb/'g 16: Haas-Areal; Nutzbarkeit des denk-
und Entwicklungsméglichkeiten klédren malgeschlitzten Gebdudes durch Umzonung ver-
bessern
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3.2.3 Bauzonenreserven

Neben der Entwicklung der Reservezonen und der bestehenden Quartiere besteht ein Wachstums-
potential bei der Entwicklung der grosseren unbebauten Flachen (Bauzonenreserven) Schmittena-
cher und Fuessmattli.

Das Gebiet Fuessmattli liegt in der Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen und soll zumindest
vorerst eine strategische, langerfristige Reserve fir 6ffentliche Bauten und Anlagen bleiben. Fir
die nachsten ca. 20 Jahre ist die Gemeinde mit ausreichend 6ffentlichen Bauten und Anlagen aus-
gerlstet. Nach 2040 ist erneut zu prifen, ob ein Teil des unbebauten Landes in eine Wohnzone
umgezont werden kann.

Die Bauzonenreserve im Gebiet Schmittenacher ist, seit es in Ottenbach einen Zonenplan gibt (Re-
gierungsratsbeschluss vom 15.09.1960), Bauland und wird aktuell immer noch landwirtschaftlich
genutzt. In den nachsten 15 Jahren sollen vorrangig die unbebauten Flachen in Zentrumsnéahe
(Reservezone Brindler) und erst anschliessend jene am Dorfrand entwickelt und tGberbaut werden.
Das Schwerpunktgebiet Schmittenacher (mit einem Einwohnendenpotential von ca. + 45 Einwoh-
nenden) liegt zwar relativ nahe beim Zentrum (allerdings mit dem Tobelbach dazwischen), jedoch
auch am Siedlungsrand. Deshalb soll die Entwicklung durch die Gemeinde nicht aktiv geférdert,
aber Uber eine Gestaltungsplanpflicht gesteuert werden.

l\ \_/ 8 -
'
\
|}
>-/x‘
\
]
\\
\‘ % S8 Schmittenacher
\ e
\‘ S9-Fuessmittli
\
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\
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\
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\
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Abbildung 17: Schwerpunktgebiete 8 - 9 / Weiterentwicklung gréssere Bauzonenreserven

Stossrichtungen fiir die Weiterentwicklung gréssere Bauzonenreserven

Schwerpunktgebiet 8: Schmittenacher

Zur Sicherstellung der Siedlungsqualitadt, der guten Gestaltung des klinftigen Siedlungsrandes
und der zweckmassigen Erschliessung soll in der ndchsten Zonenplanrevision eine Gestaltungs-
planpflicht fir dieses Gebiet geprift werden.
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Schwerpunktgebiet 9: Fuessmattli

Die unbebaute Flache im Gebiet Fuessmattli ist zumindest vorerst als langfristige Reserve fir
den Schulraum beizubehalten. Nach 2040 ist wieder zu prifen, ob die Reserve flr weiteren
Schulraum beibehalten werden soll, oder ob eine teilweise Umzonung in eine Wohnzone zielfiih-
render ist, als an einem anderen Ort Bauland einzuzonen.

Abbildung 18: Bauzonenreserve Schmittenacher; Abi/dung 19: Bauzonenreserve Fuessmtt/i; als
hohe Siedlungsqualitdt und gute Gestaltung Sied- langfristige Reserve fiir Schulraum beibehalten
lungsrand sowie Erschliessung sicherstellen

ngenieure flir Geomatik Planung Werke oltern a.A. eite
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3.3 Wohnraumangebot und gemeindeeigene Grundstiicke

Leitsatz 3: Die Gemeinde stosst auf den gemeindeeigenen Grundstlicken Prozesse zur Realisie-
rung von preisgiinstigem Wohnraum im Alter und von weiteren Nutzungen im 6ffentlichen Inte-
resse an und unterstitzt Prozesse zur Realisierung von preisginstigem Wohnraum im Alter und
/ oder fur Familien auf Drittgrundstticken.

Ottenbach soll ein wohnliches Dorf sein, auch fir die junge und &ltere Bevolkerung. Geméss dem
Regionalen Richtplan ist das vielfaltige Angebot an verschiedenen Wohnformen weiterzuentwi-
ckeln. Handlungsbedarf besteht einerseits bezliglich Wohnraumangebot fiir Seniorinnen und Seni-
oren und dem altersdurchmischten Wohnen sowie andrerseits bezlglich Erhalts und Schaffung
von preisglinstigem Wohnraum insbesondere fir Familien, aber auch fiir 1-2 Personen-Haushalte
von jlingeren Personen.

In diesem Zusammenhang ist auch der Umgang mit den gemeindeeigenen Grundstlicken

Nrn. 1385 (Klosterwiese) und 1165 (Restaurant Post), bei welchen Wohnen im Alter im Vorder-
grund steht, sowie mit dem Grundstiick Nr.1521 (Hobacher) zu klaren. Der Weiterbetrieb des Res-
taurants Post liegt im Interesse der Bevdlkerung und wird durch den Gemeinderat angestrebt. Auf
den gemeindeeigenen Grundstiicken sollen Bauten im Interesse des Dorfes und keine Renditewoh-
nungen entstehen. Es muss sich nicht um subventionierte Wohnungen handeln, sondern um
Wohnbauten, die das Prinzip der Kostenmiete beriicksichtigen.

Stossrichtung 3.1 Nutzungsstudien: Die Gemeinde Ottenbach erarbeitet Studien zur Nutzung
der unbebauten gemeindeeigenen Grundstiicke. Der Fokus liegt dabei auf der Priifung und ge-
gebenenfalls Schaffung von Wohnraum im Alter.

Stossrichtung 3.2 Unterstiitzung privater Initiativen: Die Gemeinde unterstiitzt private Vorha-
ben, welche die Realisierung von preisglinstigem Wohnraum im Alter und fir Familien anstre-
ben. Art und Ausmass der Unterstlitzung sind im konkreten Fall zu bestimmen.

-

Abb//ung 20: Kostrwiese Raum fiir Wohnen im bb//dung 21: Hobacherstrasse; Baute im /m‘ersse
Alter priifen und ggf. schaffen des Dorfes ansiedeln
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3.4 Freiraume, Biodiversitat und Klima

Leitsatz 4: Die Freirdume innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes werden weiterentwi-
ckelt.

3.4.1 Freiraume ausserhalb des Siedlungsgebietes

Ottenbach ist eingebettet in Landwirtschaftsland und liegt am Hang zwischen dem unter Natur-
und Landschaftsschutz stehenden Landschaftsraum Reuss und dem bewaldeten Isenberg. Diese
drei Landschaftsraume spielen eine grosse Rolle fiir die lokale Nahrungsmittelproduktion, die Bio-
diversitat, die Vernetzung, das Bioklima (Abkihlung im Sommer) und die Naherholung. Mit dem
Instrument des Vernetzungsprojektes kénnen diese unterschiedlichen Funktionen aufeinander ab-
gestimmt werden und die Landschaft rund um das Dorf Ottenbach mit gezielten Massnahmen
weiterentwickelt werden. Die Gemeinde erarbeitete bereits 2004/2005 ein Vernetzungsprojekt in
2 Etappen, das sich auch schon seit Langerem in der Umsetzung befindet. Das REK befasst sich
deshalb eingehender mit den Freirdumen innerhalb und am Rand des Siedlungsgebietes.

Die Landwirtschaft steht generell durch Flachenbeanspruchungen fiir den Verkehr und Einschran-
kungen durch Schutzauflagen u.a. unter Druck. Nach dem Bau des Zubringers dirfte die kiinftige
Flachenbeanspruchung stark zurtickgehen.

Stossrichtung 4.1 Freirdume ausserhalb des Siedlungsgebietes:

= Die Gemeinde koordiniert mit dem Vernetzungsprojekt die unterschiedlichen Funktionen und
Nutzungsanspriiche an die drei Landschaftsraume Reuss, Landwirtschaftsland und Wald und
setzt Massnahmen zur Weiterentwicklung um.

= Bei kommunalen Vorhaben und bei Stellungnahmen zu kantonalen Planungen und Projekten
achtet die Gemeinde darauf, dass die legitimen Interessen der Landwirtschaft als Gewerbe
und Nahrungsmittelproduzentin gewahrt werden.

3.4.2 Freiraume innerhalb des Siedlungsgebietes

Der Freiraum innerhalb des Siedlungsgebietes setzt sich aus dem geplanten, umgestalteten 6ffent-
lichen Dorfplatz, den Strassen- und Wegraumen, den Bachrdumen, dem Sportplatz sowie den pri-
vaten Garten und Freiflachen (Reservezonen, Bauzonenliicken) zusammen. Eine gute Gestaltung
und Aufwertung dieser Freirdume ist eine Massnahme, welche der kantonale Richtplan in Verbin-
dung mit der Siedlungsentwicklung nach innen nennt. In den Kernzonen gibt es einige schéne alte
Aussenrdume und Garten, welche einen Teil des Ortsbildes ausmachen und deshalb erhaltenswert
sind. Potential zur Aufwertung der Freirdume besteht vor allem bei den Strassenrdumen und Bach-
laufen. Der Lattenbach und der Tobelbach sind teilweise versteckt, und es besteht ein Potential
deren Bachrdume besser zuganglich und erlebbar zu machen. Strassenrdume kénnen teilweise
durch Begriinung oder punktuelle Entsiegelungen aufgewertet werden.

Stossrichtung 4.2 Bache:

= Der Latten- und der Tobelbach sollen in den in der REK-Karte bezeichneten Abschnitten
weitgehend oder punktuell aufgewertet werden. Der Lattenbach wird im Bereich des Briind-
lers mittels eines neuen Weges, Aufenthaltsbereichen und Gerinneaufweitungen im Gewas-
serraum sowie mit regelmassigen Auslichtungen im oberen Abschnitt besser zuganglich und
erlebbar gemacht. Beim Tobelbach sind punktuelle Aufwertungsmassnahmen zu prifen.

= Die Bache in Ottenbach sind im Rahmen von Hochwasserschutzprojekten, Naturschutzpro-
jekten oder privaten Entwicklungsvorhaben (z. B. Gebiet Briindler) wo mdglich zu renaturie-
ren und offenzulegen. Insbesondere fir die baulichen Massnahmen am Lattenbach sucht die
Gemeinde finanzielle und bauliche Unterstiitzung durch Dritte.

= Die Gemeinde setzt sich fir den Hochwasserschutz gemass dem bereits erarbeiteten Varian-
tenstudium fir den Tobel- und Lattenbach ein.
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Ab//dg 2.' Léttenbach im unteren Bere/'ch der Abbi/ung 2' Parkplatz be/ huaus Oberdorf;
Reservezone Briindler; Zugénglichkeit erhéhen, er- Beispiel eines unversiegelten und begriinten 6f-
lebbar machen und ékologisch aufwerten fentlichen Raums

3.4.3 Siedlungsrander

Die Quartieranalyse hat gezeigt, dass in Ottenbach Verbesserungspotential bei der Gestaltung des
Siedlungsrandes besteht, insbesondere bei der Eingliederung des Gewerbegebietes Stldler mit
grossen Bauten in den Landschaftsraum Reuss. Auch der Siedlungsrand entlang der Geeren-
strasse hat Potential zur Aufwertung. Bei der Planung und Uberbauung der Bauzonenreserve Sch-
mittenacher ist bei der Siedlungsrandgestaltung ebenso ein besonderes Augenmerk zu legen.
Diese drei Abschnitte sind in der REK-Karte als «prioritér» eingetragen (wobei zu beachten ist,
dass der Regionale Richtplan den ganzen Siedlungsrand rund um das Dorf als «pragenden Sied-
lungsraum» bezeichnet).

Der Ubergang von Siedlung zu Landschaft kann beispielsweise durch Pflanzung von Baumen oder
Hecken fliessender gestaltet werden.

Stossrichtung 4.3 Siedlungsrander:

Die Ubergange vom Siedlungsgebiet in die offene Landschaft sind grundsatzlich sorgfaltig zu
gestalten. Statt unmittelbarer, harter Ubergiange sind weiche Ubergange mit Baumen, Strauch-
gruppen und Hecken anzustreben und statt Stiitzmauern sind Béschungen anzulegen. Bei Stras-
sen am Siedlungsrand ist noch vermehrt darauf zu achten, da sie eine Tendenz zu scharfen Ab-
grenzungen schaffen. Gebdude am Siedlungsrand sollen auch farblich einen mdéglichst geringen
Gegensatz schaffen, indem sie nicht weiss, sondern in abgetdnten Farben gehalten sind.

Die Gemeinde setzt sich im Rahmen des Vernetzungsprojektes sowie von Baugesuchen und Ge-
staltungsplénen fir die Umsetzung der Stossrichtung ein.

Abbidun 24: Sed/ugsrand Pfafcherstrasse;
locker gepflanzte Strducher sorgen fiir einen sanf-
ten Ubergang ins Siedlungsgebiet
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3.4.4 Klima
Schutz vor Auswirkungen des Klimawandels

In den Gewerbegebieten und mehrheitlich gewerblich genutzten Wohn- und Gewerbezonen fallt
der hohe Versiegelungsgrad auf. Dies flihrt zu einer erhdhten Warmebelastung der betroffenen
Quartiere im Sommer. Mit der BZO-Teilrevision 2025 wird fir Flachdacher in der Gewerbezone
und Zone fir 6ffentliche Bauten deshalb eine Dachbegriinungspflicht eingefiihrt. Aufgrund der
BZO-Teilrevision und des neu eingefihrten § 238a im Planungs- und Baugesetz des Kantons Zi-
rich (der Bestimmungen zur klimaangepassten Siedlungsentwicklung enthélt) werden im REK-Hori-
zont bezliglich des Klimas voraussichtlich keine weiteren Anpassungen der BZO notwendig sein.

In durchgriinten Quartieren mit tiefem Versiegelungsgrad fallt die Warmebelastung deutlich gerin-
ger aus. Zudem wird in den Wohnzonen bei Flachdéchern eine extensive Begriinung bereits ver-
langt. Dazu gehort das Gebiet um den Salzrain und Tobelweg mit dem Tobelbach und der sidost-
liche Dorfteil. Die ausgepragte Durchgriinung — und insbesondere die grossen Baume - sollen ei-
nerseits erhalten werden, andrerseits einer baulichen Entwicklung nicht im Wege stehen.

Um die Warmebelastung zu reduzieren, sind zudem Massnahmen fir einen tieferen Versiegelungs-
grad, die Verbesserung von Beschattung sowie von Versickerung und Verdunstung von Wasser
umzusetzen. Die v.a. im alten Dorfteil bestehenden unversiegelten Vorplatze und Wege sind zu
erhalten und fir NeuUberbauungen vorzuschreiben oder anzustreben.

Schutz des Klimas

Die Gemeinde Ottenbach setzt sich fir die Erreichung von Netto Null gemass den Vorgaben von
Bund und Kanton ein. Das Energieleitbild formuliert und definiert dazu die Ziele und Massnahmen,
um die CO2-Emissionen erheblich zu reduzieren. Bei den gemeindeeigenen Liegenschaften nimmt
die Gemeinde eine Vorbildfunktion ein und unterstlitzt mit konkreten Massnahmen private Initiati-
ven zur Erreichung der Vision: «Alle Ottenbacherinnen und Ottenbacher nutzen die Energie effi-
zient. Die verwendeten Energien stammen aus erneuerbaren Quellen.»

Stossrichtung 4.4 Klima und Energie:

= Die Gemeinde sorgt auf den eigenen Grundstiicken fir tiefe Versiegelungsgrade, fiir Be-
schattung sowie Versickerung und Verdunstung von Wasser. Auf den lbrigen Grundstlicken
wirkt sie im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags oder ihrer Méglichkeiten darauf hin.

= Die Gemeinde nimmt bei gemeindeeigenen Liegenschaften eine Vorbildfunktion ein und for-
ciert den Ersatz der fossilen Heizungen durch Warmeerzeugungsanlagen mit erneuerbaren
Energien und der Erstellung von PV-Anlagen auf geeigneten Dachflachen. Bei der Neube-
schaffung kommunaler Fahrzeuge wahlt sie nach Mdglichkeit Elektrofahrzeuge.

= Die Gemeinde férdert Massnahmen fir energieeffiziente Verkehrslésungen und E-Mobilitat
sowie zugunsten des Fuss- und Velowegnetzes.

= Die Initiativen der privaten Akteure unterstltzt die Gemeinde mit Informationen und Kam-
pagnen flr die effiziente Nutzung von erneuerbaren Energien, fiir Energiesparmassnahmen
und energieeffizientes Bauen.

3.4.5 Biodiversitat

Zur Forderung der Biodiversitat sind die Freiflachen mdéglichst naturnah, mit einheimischen Gehol-
zen und Materialien und mit einer hohen 6kologischen Qualitat zu gestalten. Im Dorf sind auch
exotische Geholze, hohe Hecken und regionsfremde Materialien und Schottergérten anzutreffen,
was insbesondere die Identitat des alten Dorfteils beeintrachtigt. Die Gemeinde verfiigt Gber das
Merkblatt «Naturnahe Umgebungsgestaltung», mit welchem sie Bauherrschaften fiir das Thema
sensibilisiert.

Die Renaturierung und Offenlegung von Bachen (s. Kap. 3.4.2), der Erhalt der charakteristischen
Obstgarten und die Verringerung der Versiegelung sind weitere Massnahmen, um die Biodiversitat
zu fordern. Im Herbst 2023 sprachen die Stimmberechtigten Gelder fir mehr Biodiversitat —

Fr. 120'000.-- fur die Jahre 2024 bis 2027. Damit werden drei Hauptprojekte finanziert, die nach
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Ablauf der Kreditperiode mittels Erfolgskontrolle Gberprift werden.

Stossrichtung 4.5 Biodiversitat:

Abbi/du 25: Obstgarte beim Schlossweg, der

Die Gemeinde Ottenbach setzt die drei Hauptprojekte («Inspirationspfad» oberhalb der Bus-
wendeschlaufe, Garten-Beratungen fir die Bevolkerung, kostenlose Pflanzenabgabe fiir Gar-
tenbesitzende) zur Férderung der Biodiversitdt um und geht mit gutem Beispiel voran, indem
sie ihre Grinflachen naturnah, mit einheimischen Geho6lzen und Materialien und mit einer ho-
hen 6kologischen Qualitat gestaltet.

Die Gemeinde setzt sich flir den Erhalt der charakteristischen Obstgéarten in den Gebieten

Brindler, Sandbiel und Schlossweg ein oder sorgt wenn madglich fir einen Ersatz bei deren
Entfernung aufgrund einer Neulberbauung.

Die Gemeinde prift Anpassungen an der Bau- und Zonenordnung zur Férderung der Biodiver-
sitat.

Die Gemeinde sensibilisiert private Bauherrschaften insbesondere bei Bauvorhaben fir das
Thema Biodiversitat. Sie setzt sich flir den Ersatz exotischer Hecken durch Hecken mit ein-
heimischen Gehélzen und fiir naturnahe Blumen- und Magerwiesen oder Ruderalfldchen? an-
statt Schottergarten ein.

>

Abbi/dng 2: Kirschlorbeerhecke exotisches Ge-

erhalten werden soll hélz), die méglichst zu ersetzen ist

2

Kiesflachen mit einem reichen Bewuchs an trockenheitsvertraglichen, warmeliebenden Bllten-
pflanzen; sehr geeignet als Bienenweide
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3.5 Freizeit und Naherholung

Leitsatz 5: Die Gemeinde unterstitzt im Rahmen ihrer Méglichkeiten Angebote, welche zu ei-
nem aktiven Dorfleben beitragen.

3.5.1 Begegnungs- und Naherholungsmaéglichkeiten

Ein aktives Dorfleben findet in der Freizeit auch im 6ffentlichen Raum statt. Attraktive 6ffentliche
Begegnungsorte und eine gute Infrastruktur tragen dazu bei, dass das Dorf belebt ist. Man unter-
halt sich auf dem Dorfplatz bei einem Kaffee, trifft sich auf dem Spielplatz, unternimmt gemein-
same Spaziergange oder Radtouren in der Umgebung, grilliert im Wald oder badet in der Reuss
etc. Im Altersleitbild und in der Agenda «Labigs Ottenbach» ist die Férderung und Schaffung von
(generationentbergreifenden) 6ffentlichen Begegnungsmaglichkeiten als Ziel festgehalten. Mit der
Umsetzung der Zentrumsplanung mit dem neuen Dorfplatz wird ein solches Angebot geschaffen.

Gemass der Bevolkerungsumfrage besteht am ehesten noch Handlungsbedarf bezliglich Freizeit-
und Aufenthaltsmdglichkeiten fir Jugendliche und junge Erwachsene. Gemass Begleitgruppe be-
steht Bedarf nach einem oder mehreren zusatzlichen 6ffentlichen Spielplatzen. Der Spielplatz bei
der Schule ist sehr gut ausgelastet und der Spielplatz bei der Bibliothek ist sehr klein. Ein neuer
Spielplatz und punktuelle Verbesserungsmaoglichkeiten (mehr Sitzgelegenheiten, Aufwertung
Reussufer, ...), welche in der Bevdlkerungsumfrage genannt wurden, kénnen prioritdr im Rahmen
anderweitiger kommunaler Projekte erfolgen wie z.B. Aufwertung des Lattenbachs, Entwicklung
des gemeindeeigenen Grundstiicks im Briindler, Strassen- und Wegsanierungen etc.

Stossrichtung 5.1 Spielplatz: Die Gemeinde begleitet und unterstiitzt das Projekt zur Standort-
suche fir einen neuen 6ffentlichen Spielplatz.

Stossrichtung 5.2 Angebote fiir Jugendliche: Die Gemeinde setzt sich dafiir ein, dass die beste-
henden Angebote fir Jugendliche im Dorf bekannt sind. Sie unterstlitzt private Initiativen im
Rahmen ihrer Méglichkeiten.

Stossrichtung 5.3 Punktuelle Aufwertungen: Die Gemeinde prift, welche weiteren punktuellen
Aufwertungen fir Familien, Erwachsene und Senior:innen sie im Rahmen eigener Projekte um-
setzen kann, und welche sie privater Initiative Gberlassen muss. Sie stltzt sich dabei auf die Er-
gebnisse der Bevodlkerungsumfrage.

3.5.2 Gestaltung 6ffentlicher Raum

Auf die Entstehung von neuen Angeboten wie eine Bar/Club, einen Wochenmarkt, Kulturraum
oder Gemeinschaftsgarten hat die Gemeinde keinen direkten Einfluss. Mit der Gestaltung des 6f-
fentlichen Raumes (v.a. mit der laufenden Zentrumsgestaltung) kann sie jedoch Platz fiir solche
Angebote schaffen.

Stossrichtung 5.4 Gestaltung 6ffentlicher Raum: Durch eine gute Gestaltung des 6ffentlichen
Raumes sorgt die Gemeinde dafiir, dass geeignete Flachen fliir gemeinschaftliche Aktivitaten
entstehen. Sie kann gemeindeeigene Grundstlicke fiir entsprechende Zwischennutzungen zur
Verfliigung stellen.
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3.6 Strassen- und Wegnetz, Offentlicher Verkehr

Leitsatz 6: Das Strassen- und Wegnetz und das Angebot des Offentlichen Verkehrs ist auf die
kinftige Entwicklung von Ottenbach abgestimmt.

3.6.1 Wegnetz

Fusswege

Mancherorts schlédngeln sich althergebrachte Fusswege durch das Dorf, die grossteils nicht as-
phaltiert sind. Diese Fusswege machen einen Teil des Charakters von Ottenbach aus und sind zu
erhalten. Das Fusswegnetz ist teilweise nicht durchgehend, hat Potential zur Erweiterung und
weist Schwachstellen auf.

Abbildung 27: Bestehendes Fusswegnetz

Stossrichtung 6.1 Fusswegnetz:

= Das althergebrachte Fusswegnetz durch das Dorf wird in Bestand und Gestalt im kiinftigen
Verkehrsrichtplan gesichert und wo ndétig erganzt. Eine Erganzung bietet sich u.a. entlang
der Gewasser an, damit diese zuganglicher und erlebbarer werden.

= Die in der Bevélkerungsumfrage genannten Liicken, Schwachstellen und Wiinsche werden
im Rahmen des kommunalen Verkehrsrichtplans vertieft analysiert und, wo berechtigt, ent-
sprechenden Lésungen zugefihrt.

Velowege

Der Gemeinde Ottenbach ist ein gutausgebautes, sicheres und attraktives Velowegnetz wichtig.
Einerseits kann so die Velonutzung gesteigert und ein Beitrag zum Schutz des Klimas geleistet
werden. Andererseits spielen die Velowege eine wichtige Rolle zur Erreichung von Anziehungs-
punkten innerhalb der Gemeinde wie Einkaufsladen, Freizeitanlagen, Haltestellen des 6ffentlichen
Verkehrs und insbesondere der Schulen. In Ottenbach dirfen die Primarschiiler mit dem Velo zur
Schule gehen und die Sekundarschiler fahren mit dem Velo nach Obfelden in die Schule. Im Rah-
men der Uberarbeitung des kommunalen Verkehrsrichtplans ist die Gemeinde aufgrund des Bun-
desgesetztes Uber die Velowege verpflichtet eine Velonetzplanung zu erstellen. Mit der
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>

kommunalen Velonetzplanung wird das Veloverkehrsnetz im Siedlungsgebiet und zu den Nachbar-
gemeinden fir den Alltags- und Freizeitverkehr definiert.

Stossrichtung 6.2 Velowegnetz:
Die Gemeinde zeigt mit der kommunalen Velonetzplanung auf, wie das Ziel eines gutausgebau-
ten, sicheren und attraktiven Velowegnetzes erreicht werden kann.

3.6.2 Strassennetz

Auf allen Quartierstrassen und einigen Kantonsstrassenabschnitten gilt Tempo 30. Muri- und Af-
folternstrasse — ab Rickenbacherstrasse bis Dorfende — sind zu Gemeindestrassen abklassierte
Kantonsstrassen und werden durch die Gemeinde zu Tempo 30-Zonen umgebaut. Jonen- und
Zwillikerstrasse sind Kantonsstrassen mit Tempo 30 Strecken. Die Jonen-, nordliche Affoltern-,
Rickenbacher und Zwillikerstrasse® sind regionale Verbindungsstrassen. Die Turbinen- und Langa-
cherstrasse bilden eine kantonale Hauptverkehrsstrasse. Das Strassennetz ist weitgehend gut aus-
gebaut.

Die Feinerschliessungsstrassen einzelner Gebiete sind jedoch noch nicht genligend ausgebaut, da-
mit sdmtliche darlber erschlossenen Grundstiicke baureif sind, und einzelne Grundstiicke sind
Uber Strassen ausserhalb der Bauzone erschlossen. Diese Erschliessungsméngel sind zu beheben.

Die Gemeinde hat 2020 ein Konzept zur Vermeidung von Schleichverkehr durch Quartiere erarbei-
tet.

Stossrichtung 6.3 Strassennetz: Die bis anhin ermittelten Licken, Schwachstellen und Win-
sche werden im Rahmen des Verkehrsrichtplans vertieft analysiert und, wo berechtigt, entspre-
chenden Lésungen zugefihrt.

Stossrichtung 6.4 Erschliessung motorisierter Individualverkehr:

= |Im Schwerpunktgebiet Lanzen ist die Erschliessung der noch ungenligend erschlossenen
Grundstlicke mittels einer Erschliessungsplanung zu regeln.

= |Im Rahmen der nachsten Teilrevision des Zonenplans ist sicherzustellen, dass die Grundstul-
cke an der Steinernstrasse, am Landhusweg und im Schwerpunktgebiet Lanzen Uber eine
Erschliessung innerhalb der Bauzone verfiigen.

= Die Gemeinde setzt das Konzept zur Vermeidung von Schleichverkehr durch Quartiere um.

3.6.3 Offentlicher Verkehr

Ottenbach ist mit drei Buslinien (212, 214, 215) an das regionale Zentrum und den Bahnhof in
Affoltern am Albis angeschlossen. Die Linie 215 fiihrt in die andere Richtung Uber Birmensdorf
nach Zirich-Wiedikon. Im gesamten Siedlungsgebiet kann die nachste Haltestelle innerhalb von
300 - 600 m erreicht werden. Die Verbindungen von und nach Affoltern am Albis (Uber Zwillikon
oder Obfelden) sind gut ausgebaut und werden im Rahmen des Fahrplanverfahrens laufend tber-
prift. Zwischen Muri AG und Ottenbach (und weiter nach Hedingen) gibt es keine Direktverbin-
dung. Gemass der Bevolkerungsumfrage soll diese Direktverbindungen hergestellt werden.

Stossrichtung 6.5 OV-Erschliessung: Im Rahmen des Fahrplanverfahrens setzt sich die Ge-
meinde weiterhin fir den Erhalt der Busanschliisse an die S-Bahn sowie fir eine direkte Busver-
bindung von Muri AG Uber Ottenbach nach Hedingen ein.

3 Stand Regionaler Richtplan in éffentlicher Auflage 2025

Ingenieure flir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A. Seite 23



P> Gemeinde Ottenbach + Raumliches Entwicklungskonzept - REK Ottenbach 2040

Bericht

38

Abbi/dung 28 Oov- Abbildung 29: Bestehender Fussweg, Teil des alt-
zugsgebiet der Bushaltestellen auf hergebrachten Fusswegnetzes durch das Dorf,

welches im kiinftigen Verkehrsrichtplan gesichert
werden soll

zeigen das Ein-
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4 Ubersicht iiber die Stossrichtungen

Die im REK formulierten Inhalte gilt es in den nachsten Jahren in den nachgelagerten kommunalen
Planungsinstrumenten (Verkehrsrichtplan, Zonenplan und Bau- und Zonenordnung) oder in priva-
ten, allenfalls von der Gemeinde unterstltzten Initiativen umzusetzen (vgl. auch Abbildung 4).

Zum Zweck der Ubersicht sind nachfolgend die Stossrichtungen aus Kap. 3 «Strategie fiir die
Raumliche Entwicklung» zusammengestellt.

Stossrichtungen fiir die quantitative und qualitative Dorfentwicklung:

Stossrichtung 1.1 Wachstum: Es wird ein geringes bis méassiges Bevoélkerungswachstum
(+400 bis 800 Personen) angestrebt. Ausserhalb der Schwerpunktgebiete flr Entwicklungen
soll dieses wie bis anhin eigendynamisch, ohne Férderung durch die Gemeinde, erfolgen.

Stossrichtung 1.2 Ortsbild: Das Dorf soll durch die Aufwertung des Ortsbildes und von Freirau-
men - insbesondere Bachen - weiter an Attraktivitdt gewinnen. Die Zentrumsgestaltung und die
Umgestaltung der Affolternstrasse dienen als Initialzindung fir die Aufwertung.

Stossrichtung 1.3 Architektur: Die Gemeinde setzt sich im Rahmen von Bauvorhaben und Ge-
staltungsplanen fir die architektonische Qualitat in Wohn- und Gewerbezonen ein. In den Kern-
zonen achtet sie darauf, dass sich Neubauten gut in die Umgebung einfiigen und charakteristi-
sche Merkmale erhalten bleiben.

Stossrichtung 1.4 Aufzonungen: Die Gemeinde strebt Aufzonungen nicht aktiv an. Aufzonungs-
begehren prift sie bezliglich Zielsetzung, Flachengrésse, Abgrenzung, umgebender Zonierung,
Erschliessung, Topografie, Ortsbild, REK (Ziele, Leitsatze, Stossrichtungen), bestehender Parzel-
lierung und Bausubstanz u.a. Bei positiver Priifung verfolgt sie das Begehren - allenfalls unter
Anpassungen - weiter.

Stossrichtungen fiir die Entwicklung der Reservezonen:

Schwerpunktgebiet 1: Reservezone Briindler (einschliesslich Gebiet an unterer Isenbergstrasse)

Die Reservezone Briindler - zentrumsnah und als Insel mitten im Siedlungsgebiet - soll in den
nachsten 15 - 25 Jahren etappenweise - aber nicht unbedingt vollstéandig - der geeigneten Nut-
zung zugeflhrt werden. Die Gemeinde gibt eine Testplanung in Auftrag, welche aufzeigen soll:

= wie sich das Gebiet etappenweise entwickeln kénnte

= wie das Gebiet erschlossen wird

= ob der bestehende Obstgarten in die Entwicklung integriert werden kann

= welche Freiraume entstehen sollen

= welches Entwicklungspotential (Sanierung / Erweiterung / Ersatzbauten) die bestehenden
landwirtschaftlichen Bauten an der unteren Isenbergstrasse haben

Gestltzt auf das Resultat der Testplanung wird das Gebiet in Etappen eingezont und Uberbaut.
Bei den jeweiligen Zonenplanrevisionen ist eine Gestaltungsplanpflicht einzufiihren, welche si-
cherstellt, dass neben einer guten Siedlungs- und Freiraumqualitédt sowie der Erschliessung
auch das gewinschten Wohnraumangebot entsteht.

Schwerpunktgebiet 2: Reservezone Sandbiiel

Die Reservezone Sandbiel wird in den nachsten 15 Jahren nicht benétigt, um das prognosti-

zierte Bevoélkerungswachstum aufnehmen zu kénnen. Eine grossflachige Einzonung fir Wohn-
nutzung ist somit ausgeschlossen. Hingegen soll bei einer nachsten Revision der Nutzungspla-
nung die Gewerbezone aus folgenden Griinden angemessen erweitert werden:

= Verlagerung der nicht mehr nutzbaren und der unerschlossenen Gewerbezonenflache aus
dem Unterdorf (s. blaue Flache in der REK Karte)
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= Erweiterungsmoglichkeit fiir den bestehenden Gewerbebetrieb im Sandblel
= allgemein vorhandene Nachfrage nach Gewerbeland

Zur Erreichung eines zusammenhangenden Siedlungsgebietes und Klarung des klinftigen Sied-
lungsrandes sind die bereits Uberbauten Grundstiicke und die Grundstliicke angrenzend an die
Jonenstrasse in der Reservezone zu belassen. Nach der Uberbauung der zentrumsnahen Reser-
ven ist eine Umzonung erneut zu prifen.

Eine Teilflache am &usseren Siedlungsrand (s. REK-Karte) ist in der nachsten Zonenplanrevision
der Landwirtschaftszone zuzuteilen, weil sie gemass kantonalem Richtplan nicht mehr Teil des
Siedlungsgebietes ist (s. Kap. 2.3.6 des Begleitberichts).

Schwerpunktgebiet 3: Reservezone Unterdorf

Eine Entwicklung und Einzonung der Reservezone im Unterdorf zu einem neuen Wohnquartier
erfolgt aufgrund der ausreichenden Bauzonenkapazitat und der vorrangigen Entwicklung der Re-
servezone Briindler nach 2040. Es ist nach der vollstandigen Einzonung und Uberbauung des
Briindlers und einer allfalligen Umzonung und Uberbauung des Fuessmattli zu priifen, ob die Re-
servezone Unterdorf ein- oder auszuzonen ist, und welcher Nutzung sie im Fall einer Einzonung
zuzuflhren ist.

Schwerpunktgebiet 4: Reservezone Usserdorf

Die Reservezone Usserdorf wird bei der ndchsten Zonenplanrevision der kantonalen Landwirt-
schaftszone zugeteilt, weil sie gemass kantonalem Richtplan nicht mehr Teil des Siedlungsge-
bietes ist (s. Kap. 2.3.6 des Begleitberichts).

Stossrichtungen fiir die Weiterentwicklung der Quartiere:

Schwerpunktgebiet 5: Dorfzentrum und Affolternstrasse

= Anstoss und Unterstlitzung zur Verlagerung nicht passender Gewerbebetriebe an die Ricken-
bacherstrasse

= Erlass einer Gestaltungsplanpflicht tber das freiwerdende Areal (inkl. allenfalls weiterer Um-
gebung)

= Entwicklung des Areals Restaurant Post mit Weiterbetrieb des Restaurants

= Ersatzbau auf dem Grundstlick «Alte Post» (im Eigentum der Gemeinde) und Anstoss zur Sa-
nierung renovationsbedurftiger privater Liegenschaften entlang der Affolternstrasse, mittels
Informationsveranstaltung mit allfalligem Beizug einer Immobilienfachperson

= |m Zuge der Umgestaltung Affolternstrasse Dialog mit Grundeigentiimerschaften Uber Ent-
fernung Einfriedigungen und Baumpflanzungen im Grenzbereich Strassenraum/Privatgrund-
stlicke (fir Strassenraumgestaltung und Klimawirkung)

= entlang der Affolternstrasse Erhalt der Geb&audestruktur in der ersten Bautiefe und Verdich-
tung in der zweiten Bautiefe

Schwerpunktgebiet 6: Gebiet Lanzen (Kernzone zwischen Lanzenweg und Reservezone Unter-
dorf)

= Durchfiihrung von Diskussionsplattformen und nachfolgenden bilateralen Gesprachen mit
den Grundeigentimerschaften des Schwerpunktgebiets, um die Entwicklung des Gebiets zu
klaren (Erhalt / Sanierung / Ersatz von Gebauden; vollstédndige Erschliessung u.a.). Initiiert
durch die Gemeinde mit Unterstlitzung von Immobilienexperten (fir Gebdude) und Planungs-
biro (fur Erschliessung)

Schwerpunktgebiet 7: Haas-Areal

= Umzonung (genaue Abgrenzung noch festzulegen) in eine Quartiererhaltungszone, um mit-
tels Zulassung eines Wohnanteils eine wirtschaftlich tragbare Sanierung und Erhalt der denk-
malgeschiitzten Gebaude zu ermdglichen
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= Umlagerung der restlichen Gewerbezonenflache in das Schwerpunktgebiet Sandblel oder an
die Rickenbacherstrasse; Zuteilung der entsprechenden Flache an die kantonale Landwirt-
schaftszone

= Ausleitung (Einstellung) des sistierten Quartierplans Unterdorf

Stossrichtungen fiir die Weiterentwicklung des Gewerbes:

= |Im Gebiet Sandbulel wird die Gewerbezone entlang der Jonenstrasse erweitert, um die Er-
weiterung des bestehenden Garagenbetriebes zu ermdglichen. Hierzu wird die nicht mehr
nutzbare Gewerbezonenflache aus dem Unterdorf hierhin umgelagert.

= Entlang der Rickenbacherstrasse (zwischen den Hausnummern 6 und 20) wird ein neues Ge-
werbegebiet angestrebt. Der Gemeinderat setzt sich dafir ein, dass die entsprechende
Grundlage im kantonalen Richtplan geschaffen wird.

= Das Gewerbegebiet Stldler ist zu erhalten.
= In der Mischzone Meiholz/Hobacher/Lieni ist in der ndchsten Zonenplanrevision die Entflech-
tung von Wohnen und Gewerbe zu priifen.

Stossrichtungen fiir die Weiterentwicklung grésserer Bauzonenreserven:

Schwerpunktgebiet 8: Schmittenacher

Zur Sicherstellung der Siedlungsqualitat, der guten Gestaltung des klinftigen Siedlungsrandes
und der zweckmassigen Erschliessung soll in der nachsten Zonenplanrevision eine Gestaltungs-
planpflicht fir dieses Gebiet geprift werden.

Schwerpunktgebiet 9: Fuessmattli

Die unbebaute Flache im Gebiet Fuessmattli ist zumindest vorerst als langfristige Reserve flr
den Schulraum beizubehalten. Nach 2040 ist wieder zu priifen, ob die Reserve flr weiteren
Schulraum beibehalten werden soll, oder ob eine teilweise Umzonung in eine Wohnzone zielfiih-
render ist, als an einem anderen Ort Bauland einzuzonen.

Stossrichtungen fiir Wohnraumangebot und gemeindeeigene Grundstiicke:

Stossrichtung 3.1 Nutzungsstudien: Die Gemeinde Ottenbach erarbeitet Studien zur Nutzung
der unbebauten gemeindeeigenen Grundstlicke. Der Fokus liegt dabei auf der Prifung und ge-
gebenenfalls Schaffung von Wohnraum im Alter.

Stossrichtung 3.2 Unterstiitzung privater Initiativen: Die Gemeinde unterstUltzt private Vorha-
ben, welche die Realisierung von preisglinstigem Wohnraum im Alter und fir Familien anstre-
ben. Art und Ausmass der Unterstitzung sind im konkreten Fall zu bestimmen.

Stossrichtungen fiir Freirdume, Siedlungsrénder, Klima und Biodiversitét:

Stossrichtung 4.1 Freirdaume ausserhalb des Siedlungsgebietes:

= Die Gemeinde koordiniert mit dem Vernetzungsprojekt die unterschiedlichen Funktionen und
Nutzungsanspriiche an die drei Landschaftsraume Reuss, Landwirtschaftsland und Wald und
setzt Massnahmen zur Weiterentwicklung um.

= Bei kommunalen Vorhaben und bei Stellungnahmen zu kantonalen Planungen und Projekten
achtet die Gemeinde darauf, dass die legitimen Interessen der Landwirtschaft als Gewerbe
und Nahrungsmittelproduzentin gewahrt werden.

Stossrichtung 4.2 Béche:

= Der Latten- und der Tobelbach sollen in den in der REK-Karte bezeichneten Abschnitten
weitgehend oder punktuell aufgewertet werden. Der Lattenbach wird im Bereich des Briind-
lers mittels eines neuen Weges, Aufenthaltsbereichen und Gerinneaufweitungen im
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Gewasserraum sowie mit regelméassigen Auslichtungen im oberen Abschnitt besser zugang-
lich und erlebbar gemacht. Beim Tobelbach sind punktuelle Aufwertungsmassnahmen zu
prifen.

= Die Bache in Ottenbach sind im Rahmen von Hochwasserschutzprojekten, Naturschutzpro-
jekten oder privaten Entwicklungsvorhaben (z. B. Gebiet Briindler) wo méglich zu renaturie-
ren und offenzulegen. Insbesondere fiir die baulichen Massnahmen am Léattenbach sucht die
Gemeinde finanzielle und bauliche Unterstiitzung durch Dritte.

= Die Gemeinde setzt sich fiir den Hochwasserschutz gemass dem bereits erarbeiteten Varian-
tenstudium fir den Tobel- und Lattenbach ein.

Stossrichtung 4.3 Siedlungsrander:

Die Ubergange vom Siedlungsgebiet in die offene Landschaft sind grundsétzlich sorgfaltig zu
gestalten. Statt unmittelbarer, harter Ubergange sind weiche Ubergange mit Baumen, Strauch-
gruppen und Hecken anzustreben und statt Stitzmauern sind Boschungen anzulegen. Bei Stras-
sen am Siedlungsrand ist noch vermehrt darauf zu achten, da sie eine Tendenz zu scharfen Ab-
grenzungen schaffen. Gebdude am Siedlungsrand sollen auch farblich einen mdglichst geringen
Gegensatz schaffen, indem sie nicht weiss, sondern in abgeténten Farben gehalten sind.

Die Gemeinde setzt sich im Rahmen des Vernetzungsprojektes sowie von Baugesuchen und Ge-
staltungsplénen fiir die Umsetzung der Stossrichtung ein.

Stossrichtung 4.4 Klima und Energie:

= Die Gemeinde sorgt auf den eigenen Grundstlicken fir tiefe Versiegelungsgrade, fiir Be-
schattung sowie Versickerung und Verdunstung von Wasser. Auf den Ubrigen Grundstiicken
wirkt sie im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags oder ihrer Méglichkeiten darauf hin.

= Die Gemeinde nimmt bei gemeindeeigenen Liegenschaften eine Vorbildfunktion ein und for-
ciert den Ersatz der fossilen Heizungen durch Warmeerzeugungsanlagen mit erneuerbaren
Energien und der Erstellung von PV-Anlagen auf geeigneten Dachflachen. Bei der Neube-
schaffung kommunaler Fahrzeuge wahlt sie nach Méglichkeit Elektrofahrzeuge.

= Die Gemeinde férdert Massnahmen fiir energieeffiziente Verkehrsldsungen und E-Mobilitat
sowie zugunsten des Fuss- und Velowegnetzes.

= Die Initiativen der privaten Akteure unterstiitzt die Gemeinde mit Informationen und Kam-
pagnen flr die effiziente Nutzung von erneuerbaren Energien, fir Energiesparmassnahmen
und energieeffizientes Bauen.

Stossrichtung 4.5 Biodiversitat:

= Die Gemeinde Ottenbach setzt die drei Hauptprojekte («Inspirationspfad» oberhalb der Bus-
wendeschlaufe, Garten-Beratungen fir die Bevolkerung, kostenlose Pflanzenabgabe fir Gar-
tenbesitzende) zur Férderung der Biodiversitdt um und geht mit gutem Beispiel voran, indem
sie ihre Grinflachen naturnah, mit einheimischen Gehdlzen und Materialien und mit einer ho-
hen 6kologischen Qualitat gestaltet.

= Die Gemeinde setzt sich fiir den Erhalt der charakteristischen Obstgéarten in den Gebieten
Brindler, Sandbiel und Schlossweg ein oder sorgt wenn maglich fir einen Ersatz bei deren
Entfernung aufgrund einer Neulberbauung.

= Die Gemeinde prift Anpassungen an der Bau- und Zonenordnung zur Férderung der Biodiver-
sitat.

= Die Gemeinde sensibilisiert private Bauherrschaften insbesondere bei Bauvorhaben fiir das
Thema Biodiversitat. Sie setzt sich fir den Ersatz exotischer Hecken durch Hecken mit ein-
heimischen Gehélzen und fiir naturnahe Blumen- und Magerwiesen oder Ruderalflaichen® an-
statt Schottergarten ein.

4 Kiesflachen mit einem reichen Bewuchs an trockenheitsvertraglichen, warmeliebenden Bliiten-

pflanzen; sehr geeignet als Bienenweide
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Stossrichtungen fiir Freizeit und Naherholung:

Stossrichtung 5.1 Spielplatz: Die Gemeinde begleitet und unterstiitzt das Projekt zur Standort-
suche fir einen neuen 6ffentlichen Spielplatz.

Stossrichtung 5.2 Angebote fiir Jugendliche: Die Gemeinde setzt sich daflir ein, dass die beste-
henden Angebote fliir Jugendliche im Dorf bekannt sind. Sie unterstitzt private Initiativen im
Rahmen ihrer Méglichkeiten.

Stossrichtung 5.3 Punktuelle Aufwertungen: Die Gemeinde priift, welche weiteren punktuellen
Aufwertungen far Familien, Erwachsene und Senior:innen sie im Rahmen eigener Projekte um-
setzen kann, und welche sie privater Initiative Gberlassen muss. Sie stltzt sich dabei auf die Er-
gebnisse der Bevdlkerungsumfrage.

Stossrichtung 5.4 Gestaltung 6ffentlicher Raum: Durch eine gute Gestaltung des 6ffentlichen
Raumes sorgt die Gemeinde dafiir, dass geeignete Flachen fiir gemeinschaftliche Aktivitaten

entstehen. Sie kann gemeindeeigene Grundstlicke fir entsprechende Zwischennutzungen zur
Verflgung stellen.

Stossrichtungen fiir Strassen- und Wegnetz, Offentlicher Verkehr

Stossrichtung 6.1 Fusswegnetz:

= Das althergebrachte Fusswegnetz durch das Dorf wird in Bestand und Gestalt im kiinftigen
Verkehrsrichtplan gesichert und wo notig erganzt. Eine Ergdnzung bietet sich u.a. entlang
der Gewasser an, damit diese zuganglicher und erlebbarer werden.

= Die in der Bevélkerungsumfrage genannten Liicken, Schwachstellen und Wiinsche werden
im Rahmen des kommunalen Verkehrsrichtplans vertieft analysiert und, wo berechtigt, ent-
sprechenden Lésungen zugefihrt.

Stossrichtung 6.2 Velowegnetz:
Die Gemeinde zeigt mit der kommunalen Velonetzplanung auf, wie das Ziel eines gutausgebau-
ten, sicheren und attraktiven Velowegnetzes erreicht werden kann.

Stossrichtung 6.3 Strassennetz: Die bis anhin ermittelten Liicken, Schwachstellen und Win-
sche werden im Rahmen des Verkehrsrichtplans vertieft analysiert und, wo berechtigt, entspre-
chenden Loésungen zugefihrt.

Stossrichtung 6.4 Erschliessung motorisierter Individualverkehr:

= |Im Schwerpunktgebiet Lanzen ist die Erschliessung der noch ungeniigend erschlossenen
Grundstlicke mittels einer Erschliessungsplanung zu regeln.

= Im Rahmen der nadchsten Teilrevision des Zonenplans ist sicherzustellen, dass die Grundsti-
cke an der Steinernstrasse, am Landhusweg und im Schwerpunktgebiet Lanzen Uber eine
Erschliessung innerhalb der Bauzone verfligen.

= Die Gemeinde setzt das Konzept zur Vermeidung von Schleichverkehr durch Quartiere um.
Stossrichtung 6.5 OV-Erschliessung: Im Rahmen des Fahrplanverfahrens setzt sich die Ge-
meinde weiterhin fir den Erhalt der Busanschlisse an die S-Bahn sowie fir eine direkte Busver-

bindung von Muri AG Uber Ottenbach nach Hedingen ein.

Datei: FAPLANUNG\OTT\16_122 Raumliches Entwicklungskonzept REK\O1 Projekt\O1 Projektdateien +\REK_Text.docx
letzte Bearbeitung: 26.01.2026 14:05:00 » Ausdruck: 26.01.2026 14:05:00

’ Ingenieure flir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A. Seite 29



	1 Einleitung
	2 Vision
	2.1 Vision – Zielbild 2040
	2.2 Leitsätze

	3 Strategie für die Räumliche Entwicklung
	3.1 Quantitative und qualitative Dorfentwicklung
	3.2 Schwerpunktgebiete für Entwicklungen
	3.2.1 Reservezonen
	3.2.2 Weiterentwicklung der Quartiere
	3.2.3 Bauzonenreserven

	3.3 Wohnraumangebot und gemeindeeigene Grundstücke
	3.4 Freiräume, Biodiversität und Klima
	3.4.1 Freiräume ausserhalb des Siedlungsgebietes
	3.4.2 Freiräume innerhalb des Siedlungsgebietes
	3.4.3 Siedlungsränder
	3.4.4 Klima
	3.4.5 Biodiversität

	3.5 Freizeit und Naherholung
	3.5.1 Begegnungs- und Naherholungsmöglichkeiten
	3.5.2 Gestaltung öffentlicher Raum

	3.6 Strassen- und Wegnetz, Öffentlicher Verkehr
	3.6.1 Wegnetz
	3.6.2 Strassennetz
	3.6.3 Öffentlicher Verkehr


	4 Übersicht über die Stossrichtungen

